
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die unterzeichnenden Bezirksrät*innen stellen zur Bezirksvertretungssitzung am 
16.12.2021 gemäß § 104 WStv. folgenden 

Antrag 

Die zuständigen Magistratsabteilungen werden ersucht, Projekte zur 
Verbesserung der Fußgeherinfrastruktur bei der von der Bundesregierung 
ausgerufenen Programms “klimaktiv mobil” auf Grundlage des vom Bezirk 2021 
beauftragten Masterplan Fußverkehr Neubau für folgende klimawirksame 
Fußverkehrsmaßnahmen bei Umgestaltungsprojekten im öffentlichen Raum 
einzureichen: Apollogasse, Bandgasse, Bernardgasse, Neubaugasse (Burggasse – 
Lerchenfelder Straße), Lindengasse, Schottenfeldgasse, Stollgasse. 

Begründung 

Gefördert werden klimafreundliche Mobilitätslösungen, die zur Forcierung des 
Rad- und Fußverkehrs (aktive Mobilität), zu umweltschonendem 
Mobilitätsmanagement auf kommunaler Ebene etc. beitragen. Die Kombination 
von mehreren Maßnahmen bzw. die zusätzliche Durchführung von 
bewusstseinsbildenden Maßnahmen ist erwünscht und wirkt sich positiv auf die 
Förderungshöhe aus. Ein Masterplan Gehen ist ein strategisches 
Grundlagenkonzept zur Förderung der Fußverkehrsinfrakstuktur auf Bezirksebene, 
dieser wurde bereits vom Bezirk im Frühjahr 2021 beauftragt, die Fertigstellung ist 
mit Jänner 2022 vorgesehen. 
Gefördert werden bauliche Maßnahmen wie Fußgängerzonen, Begegnungszonen, 
Wohnstraßen Schulvorplätze, Haltestellenbereiche, Umfeld von Pflegeheimen, 
barrierefreie Fußwegeverbindungen, Öffnung von Durchgängen, Passagen- und 
Gehsteigverbreiterungen > 2m, begleitend zu oben genanntem: Beleuchtung, 
Baumpflanzungen, Fußgängerleitsysteme, Parkraummanagement, temporäre 
Fahrverbote, Bewusstseinsbildende Maßnahmen und Planungskosten. 
Die Förderschiene von “klimaaktiv mobil” fördert  mindestens 20% ihrer geplanten 
Fußverkehrsmaßnahme. Durch eine Kombination von Maßnahmen lässt sich der 
Fördersatz auf maximal 50% erhöhen. 
Der Bezirk Neubau hat beginnend mit dem Masterplan Grün aus 2018/2019 
begonnen, kontinuierlich im Sinne der Zielsetzung der Landes- und 
Bundesregierung konkrete Maßnahmen auf lokaler Ebene zur Erreichung der 
Klimaneutralität umzusetzen. 


